
1151

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1955 Ausgegeben am 4. November 1955 57. Stück

2 1 1 . Bundesverfassungsgesetz: Neutralität Österreichs.
2 1 2 . Verordnung: Errichtung von Ergänzungskommandos zur Durchführung der Erfassung und Einberufung der

Wehrpflichtigen.
2 1 3 . Verordnung: Änderung der Sprengel der Gerichtsbezirke Neulengbach und Purkersdorf.
2 1 4 . Kundmachung: Änderung der Kundmachung, betreffend die Anrechnung von Vordienstzeiten für die Vor-

rückung in höhere Bezüge bei den Beamten der Österreichischen Bundesbahnen.
2 1 5 . Notenwechsel über die Aufhebung der Sichtvermerkpflicht zwischen Österreich und Monaco.

2 1 1 . Bundesverfassungsgesetz v o m 26. O k -
tober 1955 über die Neu t ra l i t ä t Österreichs.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

(1) Zum Zwecke der dauernden Behauptung
seiner Unabhängigkeit nach außen und zum
Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes er-
klärt Österreich aus freien Stücken seine immer-
währende Neutralität. Österreich wird diese mit
allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrecht-
erhalten und verteidigen.

(2) Österreich wird zur Sicherung dieser
Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen
Bündnissen beitreten und die Errichtung militä-
rischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem
Gebiete nicht zulassen.

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungs-
gesetzes ist die Bundesregierung betraut.

Körner
Raab Schärf Helmer Kapfer
Drimmel Maisel Kamitz Thoma
Illig Waldbrunner Figl

2 1 2 . Verordnung des Bundeskanzleramtes
vom 15. Oktober 1955, betreffend die Er-
richtung von Ergänzungskommandos zur
Durchführung der Erfassung und Einberu-

fung der Wehrpflichtigen.

Auf Grund der §§ 17 und 18 des Wehr-
gesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, wird verordnet:

Ergänzungskommandos werden mit folgen-
dem örtlichem Wirkungsbereich in folgenden
Städten eingerichtet:

Raab

2 1 3 . Verordnung der Bundesregierung vom
25. Oktober 1955, womit die Sprengel der
Gerichtsbezirke Neulengbach und Purkers-

dorf geändert werden.
Auf Grund des § 8 Abs. 5 lit. d des Über-

gangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes Nr. 368 vom Jahre 1925
wird mit Zustimmung der niederösterreichischen
Landesregierung verordnet:

§ 1. Die Gemeinden Gablitz, Mauerbach, Preß-
baum, Tullnerbach und Wolfsgraben werden
aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Neuleng-
bach ausgeschieden und dem Sprengel des Be-
zirksgerichtes Purkersdorf zugewiesen.

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1956
in Kraft.

Raab Schärf Helmer Kapfer
Drimmel Maisel Kamitz Thoma
Illig Waldbrunner Figl

2 1 4 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe vom
29. Oktober 1955, womit die Kundmachung
des Bundesministeriums für Verkehr vom
19. Juli 1948, BGBl. Nr. 174, in der Fassung
der Kundmachung des Bundesministeriums
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe vom
27. November 1952, BGBl. Nr. 218, betref-
fend die Anrechnung von Vordienstzeiten
für die Vorrückung in höhere Bezüge bei den
Beamten der Österreichischen Bundesbahnen,

abgeändert wird.
Auf Grund des zustimmenden Beschlusses des

Hauptausschusses des Nationalrates vom 24. Ok-
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tober 1955 (Gesetz vom 13. April 1920, StGBl.
Nr. 180) wird gemäß § 11 Abs. 2 der Besol-
dungsordnung für die Beamten der Österreichi-
schen Bundesbahnen, BGBl. Nr. 263/1947, kund-
gemacht:

Artikel I.

Die Kundmachung des Bundesministeriums für
Verkehr vom 19. Juli 1948, BGBl. Nr. 174, be-
treffend die Anrechnung von Vordienstzeiten für
die Vorrückung in höhere Bezüge bei den Be-
amten der Österreichischen Bundesbahnen, in der
Fassung der Kundmachung des Bundesministe-
riums für Verkehr und verstaatlichte Betriebe
vom 27. November 1952, BGBl. Nr. 218, wird
abgeändert wie folgt:

1. § 1 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Zeiträume, während der der Bundes-

beamte
a) nach dem 13. März 1938 durch militärische

Dienstleistung, durch Kriegsgefangenschaft
oder einen anderen durch den Krieg ge-
gebenen Grund oder

b) vom 4. März 1933 bis 13. März 1938 aus
politischen Gründen — außer wegen natio-
nalsozialistischer Betätigung — oder

c) vom 13. März 1938 bis 27. April 1945 aus
politischen Gründen oder aus Gründen der
Abstammung

vom Eintritt in den öffentlichen Dienst (oder
den Bundesbahndienst) ausgeschlossen oder an
der Vollendung seiner Studien verhindert war
(Behinderungszeit), können von der General-
direktion der Österreichischen Bundesbahnen im
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt und
dem Bundesministerium für Finanzen wie Bun-
des(Bahn)dienstzeiten angerechnet werden, wenn
die Behinderungszeit unmittelbar der nachweis-
lichen Bewerbung um die Aufnahme in den
Dienst einer der im § 1 Abs. 1 lit. a genannten
Körperschaften vorangegangen ist; diese Voraus-
setzung gilt auch als erfüllt, wenn die Studien
mit dem auf den Wegfall der Behinderung
nächstfolgenden Studienabschnitt (Semester,
Schuljahr) fortgesetzt werden und die nachweis-
liche Bewerbung um die Aufnahme in den Dienst
einer der im § 1 Abs. 1 lit. a genannten Körper-
schaften dem Abschluß der Studien unmittelbar
folgt. Eine Zwischenzeit von weniger als sechs
Monaten bleibt bei der Beurteilung der Unmit-
telbarkeit außer Betracht. Ist die Voraussetzung
der Unmittelbarkeit nicht erfüllt, so kann die
Behinderungszeit wie eine nach Abs. 2 anrechen-
bare Zeit behandelt werden. Eine Behinderungs-
zeit ist nicht anzurechnen, wenn zwischen dem
Wegfall der Behinderung oder — bei Verhin-
derung an der Vollendung der Studien — dem
Abschluß der Studien und der Aufnahme in den
Dienst einer der im § 1 Abs. 1 lit. a genannten
Körperschaften ein Zeitraum von mehr als drei

Jahren liegt, ferner dann nicht, wenn der Bun-
desbahnbeamte — außer bei Beamten mit vor-
geschriebener voller Hochschulbildung — beim
Eintritt einer der im ersten Satz genannten
Gründe das 28. Lebensjahr bereits überschritten
hatte."

2. § 5 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung:
„§ 5. (1) Vordienstzeiten werden auf schrift-

liches Ansuchen angerechnet. Das Ansuchen ist
vom Bundesbahnbeamten, im Falle seines Todes
von seinen versorgungsberechtigten Angehörigen
zu stellen.

(2) Die auf Grund der Anrechnung von Vor-
dienstzeiten sich ergebenden Vorrückungen wer-
den durchgeführt

a) mit Wirksamkeit vom Tage der Anstel-
lung, wenn das Ansuchen längstens binnen
sechs Monaten nach der Anstellung gestellt
wird,

b) mit Wirksamkeit von dem auf die Ein-
bringung des Ansuchens folgenden Monats-
ersten, wenn das Ansuchen später gestellt
wird."

3. Im § 6 Abs. 1 wird die Bezeichnung „§ 5
Abs. 1" ersetzt durch „§ 5 Abs. 2".

4. § 9 wird aufgehoben.

Artikel II.

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n f ü r d i e
v o r d e m I n k r a f t t r e t e n d i e s e r
K u n d m a c h u n g a n g e s t e l l t e n Be-

amten.

(1) Beamte, deren Ansuchen um Anrechnung
von Behinderungszeiten vor dem Inkrafttreten
dieser Kundmachung ganz oder zum Teil rechts-
kräftig abgewiesen wurde, können um die An-
rechnung von Behinderungszeiten, die erst durch
Artikel I Z. 1 anrechenbar oder günstiger an-
rechenbar geworden sind, neuerlich ansuchen.

(2) Beamte, für die die Frist nach § 5 Abs. 1
oder § 6 Abs. 1 der Vordienstzeitenkund-
machung in der bisher geltenden Fassung bei In-
krafttreten dieser Kundmachung abgelaufen war,
können um die Anrechnung von bisher nicht
geltend gemachten Behinderungszeiten ansuchen.

(3) Bei Anwendung der Abs. 1 und 2 gilt
— auch bei den im § 6 der Vordienstzeiten-
kundmachung genannten Beamten — § 5 der
Vordienstzeitenkundmachung in der Fassung des
Artikels I Z. 2 mit der Maßgabe, daß die auf
Grund der Anrechnung von Vordienstzeiten sich
ergebenden Vorrückungen mit Wirksamkeit
vom 1. Juli 1954 durchgeführt werden, wenn das
Ansuchen längstens bis 31. März 1956 gestellt
wird.

(4) In Anrechnungsfällen, die im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Kundmachung noch nicht
entschieden sind oder für die die Frist des § 5
Abs. 1 oder des § 6 Abs. 1 der Vordienstzeiten-
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kundmachung in der bisher geltenden Fassung
noch offen war, sind die Vorrückungen für die
Zeit bis zum 30. Juni 1954 so durchzuführen,
wie wenn die Anrechnung nach den Bestimmun-
gen der Vordienstzeitenkundmachung in der bis-
her geltenden Fassung erfolgt wäre; hiebei ist
— außer bei Beamten mit vorgeschriebener voller

Hochschulbildung — eine Behinderungszeit nicht
anzurechnen, wenn der Bundesbahnbeamte beim
Eintritt einer der im § 1 Abs. 4 erster Satz der
Vordienstzeitenkundmachung genannten Gründe
das 23. Lebensjahr bereits überschritten hatte.

Waldbrunner

215.

Notenwechsel über die Aufhebung der Sichtvermerkpflicht zwischen Österreich
und Monaco.

(Übersetzung)

Gesandtschaft von Monaco
Ref. 5329/54

Paris, am 18. Mai 1954.

Herr Botschafter!

Ich beehre mich, Euer Exzellenz zur Kenntnis
zu bringen, daß auf Grund der neuen Maß-
nahmen, die von der Regierung der Französi-
schen Republik getroffen worden sind, das Für-
stentum Monaco geneigt ist, den Staatsbürgern
der Republik Österreich, die Inhaber von Diplo-
maten-, Dienst- oder gewöhnlichen Pässen sind,
innerhalb deren Gültigkeitsdauer die visumfreie
Einreise in das Gebiet des Fürstentums, sei es als
Durchreise oder zu einem Aufenthalt von weni-
ger als drei Monaten, zu gewähren.

Ich füge hinzu, daß die Regierung Seiner
Durchlaucht des Fürsten dankbar wäre, zu er-
fahren, daß die österreichische Regierung ihrer-
seits die gleichen Begünstigungen und unter den-
selben Bedingungen den Inhabern eines mone-
gassischen Diplomaten- oder gewöhnlichen Pas-
ses innerhalb dessen Gültigkeitsdauer, gewährt.

Ich wäre Euer Exzellenz sehr verbunden, wenn
Sie diese Vorschläge Ihrer Regierung mitteilen
wollten, und wäre dankbar, wenn ich über die
Aufnahme, die dieser Vorschlag finden wird, auf
dem laufenden gehalten werden würde.

Die beabsichtigten neuen Maßnahmen könnten
am 1. Juni 1954 in Kraft treten.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Ver-
sicherung meiner größten Hochachtung.

Der Gesandte:

M. L o z é m. p.

Seiner
Exzellenz
Herrn Alois V o l l g r u b e r ,
österreichischer Botschafter
Par i s .
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(Übersetzung)

Österreichische Botschaft
Zl. 8505-A/54

Paris, am 4. Juni 1954.

Herr Minister!

Ich beehre mich, den Empfang der Note
Ref. 5329/54 vom 18. Mai zu bestätigen, durch
die Euer Exzellenz die Güte hatten, mir zur
Kenntnis zu bringen, daß auf Grund der neuen
Maßnahmen, die von der Regierung der Fran-
zösischen Republik getroffen worden sind, das
Fürstentum Monaco geneigt ist, den Staatsbür-
gern der Republik Österreich, die Inhaber von
Diplomaten-, Dienst- oder gewöhnlichen Pässen
sind, innerhalb deren Gültigkeitsdauer die
visumfreie Einreise in das Gebiet des Fürsten-
tums, sei es als Durchreise oder zu einem Auf-
enthalt von weniger als drei Monaten, zu ge-
währen.

Ich bin beauftragt, Euer Exzellenz zu bitten,
der Regierung Seiner Durchlaucht des Fürsten
zur Kenntnis zu bringen, daß der österreichische
Ministerrat in seiner Sitzung vom 1. Juni ds.
den Vorschlag der monegassischen Regierung
mit Genugtuung begrüßt und beschlossen hat,
seinerseits die gleichen Begünstigungen und unter
denselben Bedingungen den Inhabern eines
monegassischen Diplomaten- oder gewöhnlichen
Passes, innerhalb dessen Gültigkeitsdauer, zu ge-
währen.

Ich wäre Euer Exzellenz sehr dankbar, wenn
Sie Ihrer Regierung mitteilen wollten, daß die
Bundesregierung zu ihrem größten Bedauern die
neuen Maßnahmen erst mit dem 10. Juli d. J.
in Kraft treten lassen kann.

Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versiche-
rung meiner besonderen Hochachtung.

Der Botschafter:

Alois V o l l g r u b e r m. p.

Seiner Exzellenz
Herrn M. Lozè
a. o. Gesandter und bevollmächtigter Minister

von Monaco
Par i s .

Das in diesem Notenwechsel enthaltene Abkommen ist am 10. Juli 1954 in Kraft getreten.

Raab


